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Wir übermitteln Ihnen 25 Exemplare unserer Stellungnahmen zu den 
. Ministerialentwürfen der genannten Sozialversicherungsgesetze. 

Der Generaldirektor: 

~v{fJ\ 
Beilage 
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'- ~ 1031 WIEN KUNDMANNGASSE 21 POSTFACH 600 TEL. 0222nll 32 TELEX 136682 hv.vt a TELEFAX 711 323777 DVR 0024279 

KI.IOOIIDW 

ZI. 12-42.01 :42.12:42.28:42.29/91 G, Sd, eh/po 

An das 

Bundesministerium für 
Arbeit und Soziales 

Stubenring 1 
1010 Wie n 

Betr.: 50. Novelle zum ASVG 
-- 21. Novelle zum B-KUVG 

18. Novelle zum GSVG 
16. Novelle zum BSVG 

Bezug: Ihre Rundbriefe zur Zahl 20.797/2-2/91, 
ZI. 20.621/1-2/91, ZI. 21.141/5-1/91 und 
ZI. 20.350/42-1/91 

Wien, 4. September 1991 

In der Anlage übermittelt der Hauptverband der österreichischen 

Sozialversicherungsträger seine Stellungnahmen zu den Ministerialentwürfen 

der im Betreff genannten Sozialversicherungsgesetze und ersucht, seine An

regungen bei deren Endredigierung zu einer Regierungsvorlage mitzuberück

sichtigen. In diesen Stellungnahmen sind auch die ihm vorgelegenen Äuße

rungen der Sozialversicherungsträger eingearbeitet. 

Nach Auffassung des Hauptverbandes wird durch die in Aussicht 

genommenen Novellierungen die Solidarfunktion der sozialen Krankenversi

cherung wesentlich gestärkt. Im Hinblick darauf unterstützt er alle darin ent

haltenen Lösungsansätze zur Verbesserung der Versorgungsqualität und da

mit auch zur Erhöhung der Gesundheits- und Gesundungschancen der Versi

cherten. Seiner Meinung nach handelt es sich um prinzipiell sachgerechte Lö

sungen, die auf die AufgabensteIlung sowie Finanzierungskraft der sozialen 

Krankenversicherung adäquat Rücksicht nehmen. 

Den Entwicklungsmöglichkeiten innerhalb unseres Gesundheitsver

sorgungssystems sind durch unser System der sozialen Sicherheit Grenzen 

vorgegeben. Ein Beispiel ist die Beibehaltung der Aufgaben- und Verantwor-
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tungsbereiche zwischen Sozialversicherung und Sozialhilfe im Zusammen

hang mit der Neuordnung der Pflegevorsorge. Die soziale Krankenversiche

rung kann im "Pflegebereich" somit nur mit Begleitmaßnahmen helfen. Bund 

und Länder müssen ihre Anteile übernehmen. Die im Entwurf zur 50. ASVG

Novelle vorgesehene und vom Hauptverband grundsätzlich als Leistung der 

sozialen Krankenversicherung bejahte "medizinische Hauskrankenpflege" 

kann ihrer Konzeption nach nur eine "krankenhausersetzende Leistung" sein, 

für die wie auch sonst der sozialversicherungsrechtliche Krankheitsbegriff be

stimmend ist. 

Die soziale Krankenversicherung ist ein wichtiges Finanzierungsin

strument unseres Gesundheitswesens. Innerhalb des für sie bestimmenden 

Grundsatzes von der einnahmenorientierten Ausgabenpolitik findet - was oft 

übersehen wird - durchaus eine aufgabenorientierte Verteilung der zur Verfü

gung stehenden Geldmittel statt. Wie in den finanziellen Erläuterungen zur ge

planten 50. ASVG-Novelle zutreffend festgehalten, können die mit den Verän

derungen im "Leistungspaket" der sozialen Krankenversicherung gegebenen 

Mehrkosten aber nur über eine entsprechende Mittelzufuhr abgedeckt wer

den. Die Tatsache, daß der Hauptverband zu den darin genannten Ziffern 

nicht konkret Stellung nimmt, erklärt sich aus der (noch) ausständigen politi

schen Entscheidung und kann somit nicht dahingehend gedeutet werden, daß 

er die in den Erläuterungen genannten Beträge für zutreffend hält. 

Der mit den gegenständlichen Entwürfen eingeleiteten Umorientie

rung in Richtung Strukturveränderung müssen seiner Meinung nach jedoch 

auch in anderen Bereichen unseres Gesundheitsversorgungssystems Initiati

ven folgen. Nur in diesem Fall kann die von den vorliegenden Entwürfen vor

gezeichnete zukunftsgerichtete Weiterentwicklung und damit auch innere Er

neuerung unseres Gesundheitsversorgungssystems vervollständigt werden. 

25 Exemplare dieser Stellungnahme werden, wie gewünscht, dem 

Präsidium des Nationalrates direkt übermittelt. 

neraldirektor: Der Präsident: 

,-/f~{f~\ 
Beilagen 
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HAUPTVERBAND DER ÖSTERREICHISCHEN SOZIALVERSICHERUNGSTRÄGER 
1030 Wien, Kundmanngasse 21 

Telefon 0222f711 32 

Stellungnahme 

im Begutachtungsverfahren der 

18. Novelle zum Gewerblichen Sozialver

sicherungsgesetz (GSVG) 

18. Novelle zum GSVG. Stellungnallillu des Häuptverbandes der öslerrelctJlsctlen SozlalverslctJelllngstrager 

24/SN-65/ME XVIII. GP - Stellungnahme (gescanntes Original)4 von 27

www.parlament.gv.at



- 2 -

§ 12 Abs.1 GSVG - Weiterversicherung 

Die entsprechende Regelung, wie im Entwurf der 50. Novelle zum 

ASVG in Art. I Z.2 (§ 17 Abs.1 lit.b ASVG - Neuregelung der Vorversicherungs

zeit), müßte auch im GSVG adaptiert werden. 

18. Novelle zum GSVG. Stellungnahme des Hduplverballdes der osterrelctuschell SozIalvcrsicherungstrag81 
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Zu Art. I Z.1 (§ 20 Abs.2 GSVG - Meldungen des 

Leistungs(Zahlungs)empfängers): 

Obwohl die vorgeschlagene Novellierung mit der 6-monatigen Karenz

zeit ab dem Stichtag bei der Alterspension bzw. vorzeitigen Alterspension bei lan

ger Versicherungsdauer begründet wird, sollte die Meldeverpflichtung während 

des Pensionsfeststellungsverfahrens nicht auf die Versicherungsfälle des Alters 

beschränkt werden. 

Es wird daher vorgeschlagen, unabhängig von der beantragten Pen

sion, eine Meldeverpflichtung im Sinne des Abs.1 auch während des Pensions

feststellungsverfahrens vorzusehen. 

Zu;;ätzlicher Novellierungsvorschlag 

Bei dieser Gelegenheit sollte die Überschrift des § 20 GSVG bzw. 

des § 18 BSVG zwecks Herstellung eines Gleichklanges mit dem ASVG in "Mel

dungen der Zahlungsempfänger" abgeändert werden. 

Im § 20 Abs.1 GSVG sollte aufgrund der Aufhebung der Ruhensbe

stimmungen gemäß den §§ 60 und 61 GSVG mit 1. April 1991 der Ausdruck 

" ... bzw. während des Ruhens des Leistungsanspruches ... " gestrichen wer

den. 

18. Novelle zum GSVG, Stellungnahme (jet; HdlJfJlvtlrlJölld8::. der osterrelctuschen SozialverSlclienul!Jstraydl 
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Zu Art. I Z.5 (§ 40 Abs.1 GSVG - Verjährung der Beiträge): 

Da das GSVG keine Betriebsnachfolgerhaftung für geschuldete Beiträ

ge und dementsprechend auch nicht den Begriff des "Beitragsmithaftenden" 

. kennt, erscheint die insoweit auch für das GSVG vorgesehene Neuerung· obsolet. 

§ 40 Abs.1 erster Satz sollte daher lauten: 

"Das Recht auf Feststellung der Verpflichtung zur Zahlung von Beiträgen verjährt 

bei Beitragsschuldnern binnen zwei Jahren vom Tag der Fälligkeit der Beiträ

ge." 

18. Novelle zum GSVG, Stellungnahme des Hiluptveruanoe::; der osterreichlscllen Soziaiversicheruligstrayer 
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Zu Art. I Z.8 und 12 (§§ 79 Abs.1 Z.3 und 90 Abs.1 lit.a GSVG -

Leistungen der Krankenversicherung - medizinische Maßnahmen 

der Rehabilitation): 

Gemäß § 93a Abs.1 dient die medizinische Rehabilitation der Siche

rung des Erfolges der Krankenbehandlung bzw. der Erleichterung der Folgen der 

Krankheit. Sie dient folglich der Nachsorge im Anschluß an die Krankenbehand

lung; ihre Nennung in § 90 Abs.1 lit.a als Bestandteil der Krankenbehandlung ist 

daher systematisch falsch. § 90 Abs.1 lit.a sublit.dd sollte daher ersatzlos gestri

chen werden. 

Außerdem läßt sich durch die Zitierung des Ausdruckes im § 93a 

Abs.1 "nach pflichtgemäßem Ermessen" die Absicht erkennen, medizinische 

Maßnahmen der Rehabilitation aus der Krankenversicherung ohne individuellen 

Rechtsanspruch zu gewähren, dem steht der Wortlaut des § 90 Abs.1 lit.a sub

lit.dd, der medizinische Maßnahmen der Rehabilitation als Teil der Krankenbe

handlung (Pflichtleistung) deklariert, entgegen. 

18. Novelle zum GSVG, Stellungnahme de:, Hduplveruallde" dei oslerre,ch,schen So~lalver",chellJlly"lIoyer 
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Zu Art. I Z. 9 (§ 79a GSVG - Bewilligung durch den Versicherungsträger): 

Das GSVG spricht stets von einem Kostenersatz, wenn ein Anspruch 

auf Sachleistung gegeben ist, der Anspruchsberechtigte jedoch die Sachleistung 

nicht in Anspruch nimmt; siehe § 85 Abs.2 Iit.b. Der Terminologie des GSVG fol

gend müßte daher der Klammerausdruck in § 79a lauten: 

" ... (Kostenersatz anstelle von Sachleistungen) ... " 

Im übrigen wird auf die Stellungnahme des Hauptverbandes zum Ent

wurf der 50. Novelle zum ASVG (Art. 11 Z.3, § 118 ASVG) verwiesen. 

18. Novelle zum GSVG, Stellungnahme da:; HdUIJ1VelbdllJe:. dei osterrelclllsctlOl1 SuzlalverslcliellJlly:.tlayllr 
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Zu Art. I Z.10 (§ 86 Abs.5 lit.a GSVG - Erweiterte Befreiung vom 
Kostenanteil): 

In den Katalog der kostenanteilsbefreiten Sachleistungen sollten auch 

die Pflichtleistungen der Gesundheitsförderung (Krankheitsverhütung) gemäß 

§ 89a (neu) aufgenommen werden, und zwar schon deshalb, weil bei diesen Lei· 

stungen ein Einzelkostenautwand tür einen bestimmten Versicherten konkret nicht 

ermittelt werden kann_ 

Im § 86 Abs.5 liLa wird der Ausdruck "§§ 88, 89, 89a, 101 und 102 

Abs.2" durch den Ausdruck "§§ 88, 89, 89a, 89b und 102 Abs.2" ersetzt 

18. Novelle zum GSVG, Slellungnahme des Hc1lJplvurtJönclub dor oSlerrelcluschol.1 SUlldlvurslcliewllyslrövur 
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Zu Art. I Z.ll (§ 89a GSVG - Gesundheitsförderung): 

Die neue Formulierung des § 8ga sieht als Maßnahmen zur Gesund

heitsförderung (Krankheitsverhütung) insbesondere nur die Gesundheitserziehung 

der Versicherten und die Erforschung von Krankheitsursachen vor. Das bedeutet 

für die Versicherten gegenüber den im § 101 Abs.1 angeführten Leistungen eine 

Einschränkung, da § 101 ersatzlos gestrichen werden soll. 

Die im § 101 Abs.1 angeführten Leistungen sollten daher in § 8ga 

ebenfalls vorgesehen werden. 

Auch die derzeit in § 101 Abs.2 und 3 vorgesehenen Regelungen soll

ten in § 8ga aufgenommen werden. 

Hinsichtlich der Begründung wird auf die diesbezügliche Stellungnah

me des Hauptverbandes zu Art. 11 Z.7 (§ 132c ASVG) der 50. Novelle zum ASVG 

verwiesen. 

18. Novelle zum GSVG, Stellungnahme des HauplverrJallJes Jer österreichischen Sozlalverslcherun\Jslrager 
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Zu Art. I Z.12 (§ 90 Abs.1 GSVG - Leistungen aus dem 

Versicherungsfall der Krankheit, Zahnbehandlung und 

Zahnersatz): 

Auf Seite 6 der finanziellen Erläuterungen zum ASVG wird erwähnt, 

daß die vorliegende Novelle zum ASVG eine Erweiterung des Begriffes der Kran

kenbehandlung um "Zahnbehandlung und Zahnersatz" beinhaltet, was bislang le

diQlich im GSVG verwirklicht wurde. Der vorliegende Entwurf sieht aber nur eine 

Erweiterung der Krankenbehandlung um die medizinischen Maßnahmen der Re

habilitation vor, was aber - wie in der Stellungnahme zu Art. I Z.8 und 12 GSVG 

begründet - abgelehnt wird. 

Laut den Erläuterungen zur 18. Novelle zum GSVG sollen aber Zahn

behandlung und Zahnersatz (§ 94 GSVG) nicht mehr - so wie im geltenden Recht 

der gewerblichen Krankenversicherung - dem Versicherungsfall der Krankheit zu

gerechnet werden, sondern wie in allen anderen gesetzlichen Krankenversiche

rungen eine eigene Aufgabe darstellen. Abgesehen von dem Widerspruch in den 

Erläuterungen müßte, dem Gedanken folgend, daß Zahnbehandlung und Zahner

satz im GSVG künftig nicht aus dem Versicherungsfall der Krankheit gewährt wer

den soll (analog den anderen Sozialversicherungsgesetzen), Zahnbehandlung 

und Zahnersatz im § 78 Abs.1 (Aufgabenkatalog der Krankenversicherung) 

als gesonderte Aufgabe aufgezählt werden. Dies trifft auch für die Hilfe bei kör

perlichen Gebrechen zu, da diese im neuen Abs.1 lit.a sublit.cc des § 90 nicht 

mehr angeführt ist. 

§ 78 Abs.1 müßte daher lauten: 

"Die Krankenversicherung trifft Vorsorge 

1. für die Förderung der Gesundheit (Verhütung von Krankheiten) und Früher

kennung von Krankheiten; 

2. für die Versicherungsfälle der Krankheit und der Mutterschaft; 

3. für Zahnbehandlung und Zahnersatz sowie tür die Hilfe bei körperlichen 

Gebrechen; 

4. für die Früherfassung der für Maßnahmen der Rehabilitation in Betracht kom

menden Personen (§ 158)." 

18. Novelle ZUIII GSVG, SlellulIYllalllllC du:.. HdUplvuflJdlldu,; rief oslel'/(JICIIl:icl,UII ~[)~ldlversldlllru"lJblldVUI 
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Zu Art. I Z.13 (§ 91 Abs.1 GSVG - Ärztliche Hilfe): 

Die Erläuterungen zu § 91 Abs.1 GSVG bzw. § 135 Abs.1 ASVG spre

chen von der Notwendigkeit einer ärztlichen Verschreibung bei Psychotherapie 

bzw. Psychologie, dies ist aber im Gesetzestext nicht vorgesehen. Diese Diskre

panz sollte beseitigt werden. 

Z. 2 ist hinsichtlich der psychologischen Behandlung jedenfalls zu 

weit gefaßt. Psychologische Behandlungen können - so wie die Psychotherapie 

und die ärztliche Hilfe - nur dann auf Rechnung der Krankenversicherungsträger 

gewährt werden, wenn es sich dabei um Krankenbehandlung im sozialversiche

rungsrechtlichen Sinne handelt. Die im § 3 des Psychologengesetzes angeführte 

Berufsumschreibung der psychologischen Tätigkeit umfaßt aber auch Maßnah

men, die keinesfalls als Krankenbehandlung im sozialversicherungsrechtlichen 

Sinne anzusehen sind, wie z.B. Prävention oder die Entwicklung gesundheitsför

dernder Maßnahmen. Gerade diese Aufgabengebiete sind die Tätigkeitsbereiche 

der Gesundheitspsychologen. Daraus ergibt sich aber, daß die Gesundheitspsy

chologen nicht im Rahmen der Krankenbehandlung im sozialversicherungsrechtli

chen Sinne tätig werden können. Es erscheint daher nicht sinnvoll, daß aufgrund 

der vorgeschlagenen Gesetzesformulierung die gesamte Berufsgruppe der Psy

chologen (Gesundheitspsychologen und klinische Psychologen) der ärztlichen 

Hilfe gleichgestellt wird. Die Gesundheitspsychologen müßten daher bereits von 

vornherein als Leistungserbringer für Rechnung der Krankenversicherungsträger 

im Bereich der Krankenbehandlung ausgeschieden werden. Damit ist aber nicht 

ausgeschlossen, daß die Gesundheitspsychologen in Krankenanstalten auf Rech

nung der Sozialversicherungsträger im Bereich der Prävention oder Rehabilitation 

tätig werden können. 

Im Gesetzestext des § 91 GSVG müßten daher nur mehr diagnosti

sche Leistungen der klinischen Psychologen ausdrücklich angeführt werden. Vor

aussetzung für die Kostenübernahme durch den Krankenversicherungsträger wä

re in diesem Fall eine Zuweisung durch den Arzt oder Psychotherapeuten. Auch 

diese müßte im Gesetz ausdrücklich angeführt werden. 

18_ Novelle zum GSVG. SlellunYllatllllLl (j,-,~ j-ldllfJ1VeriJa"Ju" du, 0::;Ierrelctll"c!lell SLJlldlverslchelllllq~l' a'Jur 
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Zur ergotherapeutischen Behandlung ist zu bemerken, daß nach den 

Erläuterungen "eine strikte Trennung zwischen der Tätigkeit eines Ergotherapeu

ten zur Reaktivierung der persönlichen Fähigkeiten des Patienten und etwa der 

Besorgung der Zurverfügungstellung von bestimmten Hilfsmitteln, die dem Pa

tienten, z.B. die Handhabung eines Gerätes erleichtern, getroffen werden muß". 

Daraus müßte geschlossen werden, daß die FinCillzierung derartige Hilfsmittel, 

die allenfalls vielfach im Zuge der ergotherapeutischen Behandlung notwendig 

sein werden, auf Rechnung der Krankenversicherungsträger nicht möglich ist. 

18. Novelle zum GSVG, Stellungnahme ab HällplvorlldIHh):; (lei o:;(urrolctul;Choll SozlälvmslcilorllllU:;lraqul 
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Zu Art. I Z.14 (§ 93a GSVG - Medizinische Maßnahmen der Rehabilitation): 

Eine genaue Begriffsdefinition von medizinischer Rehabilitation wäre 

erstrebenswert, damit die medizinischen Maßnahmen der Rehabilitation von den 

bisherigen Leistungen der Krankenversicherung klar differenziert werden könnten. 

Die Neuregelungen nehmen im Zusammenhang mit der Gewährung 

von Hilfsmitteln keinerlei Bezug auf die Regelungen über die Kostenlimitierung 

bzw. die Kostenbeteiligung bei Heilbehelfen und Hilfsmitteln außerhalb der Reha

bilitation in der Krankenversicherung (§ 93 GSVG). Demnach würden künftig zwei 

voneinander verschiedene Ausgestaltungen der Gewährung von Hilfsmitteln bzw. 

Heilbehelfen nebeneinander existieren. Für den Bereich des GSVG würde dies 

insbesondere bedeuten, daß im Rahmen des in Aussicht genommenen § 93a der 

betreffende Versicherte unter Stützung auf § 86 Abs.1 jedenfalls einen 20% igen 

Kostenanteil zu tragen hätte. Eine entsprechende Regelung, wonach der Versi

cherungsträger die Kosten zur Gänze übernimmt (vgl. § 93 Abs.4 GSVG), wäre 

noch aufzunehmen. 

Zu Abs.2 des § 93a: 

Der vom GSVG erfaßte Personenkreis ist in der Unfallversicherung 

nach dem ASVG teilversichert. Die medizinischen Maßnahmen der Rehabilitation 

zählen zur Unfallheilbehandlung gemäß § 189 ASVG. Diesbezüglich sieht auch 

§ 93a Abs.2 des Entwurfes vor, daß die medizinischen Maßnahmen der Rehabili

tation vom Krankenversicherungsträger nicht zu gewähren sind, wenn und soweit 

diese ein Unfallversicherungsträger erbringt. 

Gemäß § 191 Abs.2 ASVG kann der Unfallversicherungsträger die Ge

währung der sonst vom Krankenversicherungsträger zu erbringenden Leistungen 

der im § 189 Abs.2 bezeichneten Art (Rehabilitationsmaßnahmen) jederzeit an 

sich ziehen, was aufgrund der Kausalitätsprüfung erfahrungsgemäß einige Zeit 

dauert. Da in § 93a Abs.2 des Entwurfes jedoch nur auf das Ansichziehen durch 

den Pensionsversicherungsträger Bedacht genommen wird, sollte folgende Er

gänzung vorgenommen werden: 

" ... oder ein anderer Pensionsversicherungsträger oder Unfallversicherungsträ

ger ihre Gewährung nicht an sich zieht (§ 160 Abs.2, § 191 Abs.2 ASVG)". 

18. Novelle zum GSVG. StellunYllahrne du~ HduplvertJalllie::. UfJI osI8rreictuscilOil SCiLldIVE!lSlcileltlli!j::.II::1\jel 
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Abschließend wird darauf aufmerksam gemacht, daß die Frage, wer 

über die Gewährung mediziniScher Leistungen der Rehabilitation aus der Kran

kenversicherung entscheidet, offen ist. Zweckmäßig wäre eine Zuständigkeit des 

Landesstellenausschusses mit Delegationsmöglichkeit an das Büro anstelle des 

Rehabilitationsausschusses. Diesem Gedanken folgend sollte im § 212 Abs.1 er
ster Satz der Punkt entfallen und dieser um den Ausdruck "mit Ausnahme der 
Leistungen nach § 93a" ergänzt werden. 

18, Novelle ZUJlI GSVG, SlellullYlldlline du:, Hi'III"Vt;IIJdll,h", .]'" ,',;;lnrrOlcl",;d,UII S"Llalvur~ICIH)""'!J"llrtUUI 
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Zu Art. I Z.15 (§ 95 Abs.2 GSVG - Einschränkung des Begriffes 

der Anstaltspflege): 

Die Einbindung des Aufenthaltes in einer Sonderkrankenanstalt, die 

vorwiegend der Rehabilitation dient, in die Anstaltspflege birgt insbesondere ab 

dem Jahre J 994 erhebliche Gefahren in sich. Gemäß den erläuternden Bestim

mungen zu Art. I Z.10 ASVG soll die medizinische Rehabilitation ab diesem Zeit

punkt zur Pflichtleistung werden. Bei ungeänderter Fortführung des Art. I Z.14 

GSVG (§ 93a) bedeutet dies eine primäre Zuständigkeit der Krankenversicherung 

für den Fall, daß die Unfall- bzw. Pensionsversicherungsträger ihre Zuständigkeit 

verneinen. Faktisch bestehende Altenpflegeheime, die derzeit krankenanstalten

rechtlich als Krankenanstalten mit "Langzeitstationen" einzustufen sind, bedürften 

dann lediglich einer Bestimmungsänderung in eine Sonderkrankenanstalt für Re

habilitation, um eine Kostenübernahme der sozialen Krankenversicherung als 

Pflichtleistung zu erreichen. § 95 Abs.2 sollte daher unverändert belassen wer

den. 

18. Novelle zum GSVG. Stellungnahme ue;:. tbllplvt:rbdll(j(;;:. UU! o:;!erreK:tll:;choll SULlalver:>lcllulllflV:;(\(:IVU1 
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Zu Art. I Z. 16 (§ 99 GSVG - Medizinische Hauskrankenpflege): 

Um eine eindeutige Abgrenzung der medizinischen Hauskrankenpfle

ge zur Behinderten- und Altenpflege zu gewährleisten, müßte in § 99 Abs.1 ange

führt werden, daß es sich bei der medizinischen Hauskrankenpflege um eine 

krankenhausersetzende Leistung handelt. Dies entspricht prinzipiell auch den 

derzeitigen einschlägigen Richtlinien der Krankenversicherungsträger , die Haus

krankenpflege tür Erkrankte vorsehen, die sonst üblicherweise einer Anstaltspfle

ge oder im Rahmen der ärztlichen Hilfe einer intensiven Betreuung bedürfen. 

Weiters sollte der im Entwurf in Abs.1 vorgesehene Halbsatz "neben 

der ärztlichen Hilfe und der Versorgung mit Heilmitteln bzw. Heilbehelfen" entfal

len, da die Hauskrankenpflege ansonsten als additive Leistung gesehen werden 

kann. 

§ 99 Abs.1 könnte daher lauten: 

"Sofern ein regelwidriger Körper- oder Geisteszustand besteht, der die 

Krankenbehandlung notwendig macht (§ 80 Abs.1 Z.1), ist zur Vermeidung oder 

Verkürzung von Anstaltspflege. aufgrund ärztlicher Anordnung medizinische 

Hauskrankenpflege zu gewähren." 

Zu,Abs.4: 

Das Gesetz limitiert die Gewährung der Hauskrankenpflege auf maxi

mal vier Wochen. Hingegen sprechen die erläuternden Bemerkungen zu Art.II 

Z.17 ASVG von einer nach oben hin unbegrenzten Wiederholungsmöglichkeit, je

weils auf Antrag. Beides zusammen ist legistisch unvereinbar und als Regulativ 

faktisch unbrauchbar. Im Hinblick auf die primäre Nachsorge von Akutfällen 

sollte das zeitliche Limit beibehalten und um eine einmalige Verlängerung aus 

ein- und demselben Versicherungsfall der Krankheit ergänzt werden. 

Im übrigen wird auf die Stellungnahme des Hauptverbandes zu Art. 11 

Z.17 (§ 151 ASVG) der 50. Novelle zum ASVG verwiesen. 

18. Novelle zum GSVG, Stellunynallmo du::. HiilJplvl:rIJrlllom. (1uI OtilerrOlclll:;cllulI SU.clälvorSIt;lIorwl!jtilrdljUr 
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Zu Art. I Z.17 (§ 100 Abs.1 und 2 GSVG - Maßnahmen zur 

Festigung der Gesundheit): 

Weshalb im GSVG die Überschrift "Maßnahmen zur Festigung der Ge

sundheit" zu § 100 entfallen, im ASVG zu § 155 hingegen als Überschrift zum 

6. Unterabschnitt des 11. Teiles Abschnitt J belassen werden soll, obwohl die ent

sprechenden Bestimmungen den gleichen Regelungsinhalt aufweisen, ist nicht 

einzusehen. Aus Gründen der Systematik und Gliederung sollte die Über

schrift belassen werden. 

Durch die Neuformulierung des § 100 Abs.1 und 2 erfolgt im Vergleich 

zu den früher möglichen Maßnahmen der Festigung der Gesundheit eine Lei

stungseinschränkung, da nunmehr die Unterbringung in einem Erholungsheim nur 

unter der Voraussetzung möglich ist, daß die Genesung nach schwerer Krankheit 

durch einen Erholungsaufenthalt beschleunigt wird. Die Unterbringung in Erho

lungsheimen zur Verhinderung einer unmittelbar drohenden Krankheit oder der 

Verschlimmerung einer bestehenden Krankheit - wie dies im Entwurf in Z.2 für 

die Unterbringung in Kuranstalten vorgesehen ist, wäre nicht möglich. 

Die Gewährung von Kurmaßnahmen in Kurorten unter der Vorausset

zung der Inanspruchnahme eines dort vorhandenen und für den Behandlungser

folg maßgebenden natürlichen Heilvorkommens würde gegenüber der derzeitigen 

Praxis eine weitere Verschlechterung bedeuten, wobei insbesondere Angehörige 

von Versicherten betroffen sein könnten, bei denen nicht auf die Leistungen der 

Gesundheitsvorsorge in der Pensionsversicherung zurückgegriffen werden könn

te. 

Es sollte daher klargestellt werden, daß das Vorhandensein eines na

türlichen Heilvorkommens die Möglichkeit der Gewährung von Kurmaßnahmen in 

den betreffenden Kurorten ohne Inanspruchnahme eines solchen Heilvorkom

mens (weil es im Einzelfall medizinisch gar nicht indiziert erscheint) auch weiter

hin nicht ausschließt. 

Abschließend wird darauf hingewiesen, daß die, derzeit in § 100 Abs.2 

Z.3 und 5 angeführten Maßnahmen 

Gewährung von Landaufenthalten und 

Übernahme der Reisekosten für alle aufgezählten Fälle 

nicht mehr vorgesehen sind. 

18. Novelle zum GSVG, Siellullyflötlille du!> Hallplvorbdf\(ius Jer osiorrelclllsc!luli SU2lölversldlofllllUSllili)U1 
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Zu Art./ Z.19 (§ 102 Abs.2 GSVG - Leistungen aus dem Versicherungsfall 

der Mutterschaft): 

Diese Bestimmung sollte in der bisherigen Fassung beibehalten wer

den. Die vorgesehene besondere Zitierung des § 85 Abs.2 lit.b würde es nämlich 

unmöglich machen, im gegebenen Zusammenhang Vergütungen an geldlei

stungsanspruchsberechtigte Personen gemäß § 85 Abs.2 lit.c zu gewähren. 

Einer Verweisung im Gesetzestext auf § 85 Abs.2 lit.b und lit.c bedarf 

es insofern nicht, als bei Pflichtleistungen Kostenersätze bzw. Kostenerstattungen 

im Falle der Nichtinanspruchnahme der betreffenden Leistung als Sachleistung 

gewährt werden, ohne daß dies bei den einzelnen Pflichtleistungen noch geson

dert zum Ausdruck gebracht werden müßte. 

18. Novelle zlIm GSVG, S\ellungl\dtlrne (lu" HOllplvodJdil(le:; dUI oslerreldllsclll!ll S(JzldlversIGhcnllllj:;lra~I'" 
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§ 116 Abs.2 GSVG - Ersatzzeiten 

Eine entsprechende Regelung, wie im Entwurf der 50. Novelle zum 

ASVG in Art. IV Z.4 (§ 228 Abs.2 ASVG - Einräumung von Ersatzzeiten der 

Kriegsdienstleistung an "Altösterreicher" ) vorgesehen, müßte auch in das GSVG 

aufgenommen werden, ebenso eine dem Art. VI Abs.7 entsprechende Über

gangsbestimmung. 

, 8. Novelle zum GSVG, Stellungnahme de:; Hdllptverucmde:; der öSlerrelchlschen SoziaiversicilerullyslraY81 
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Zu Art. I Z.22 lit.c (§ 122 Abs.4 GSVG - Bemessungsgrundlage): 

Z.3 sollte lauten: 

"3. Beitragsmonate der Pflichtversicherung, die Zeiten nach § 115 Abs.1 Z.4 zwei

ter Halbsatz enthalten." 

18. Novelle zum GSVG, Stellungnahme de:;; HduptverUd/ldu~ der üstorrerdll:;c!lu/l SULrälversrc!lOru/ly:;;lrdy"r 
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Zu Art. I Z.29 (§ 185 Abs.3 GSVG . Ersatzanspruch des 

Trägers der Sozialhilfe): 

Die Wortfolge" ... solange das Nettoeinkommen (§ 149 Abs.3) des un· 

terhaltsberechtigen Ehegatten des Pensionsberechtigten den Richtsatz gemäß 

§ 150 Abs.1 Iit.a bb nicht erreicht." bedarf aus folgenden Gründen einer Klarstel· 

lung: 

1. Wie aus den Erläuterungen zum vorliegenden Entwurf zu entnehmen ist, soll 

durch die vorgeschlagene Änderung die Lage des in der ehelichen Wohnung 

zurückbleibenden Ehegatten verbessert werden. 

Aus der vorgeschlagenen Textierung kann jedoch nicht abgeleitet werden, 

daß diese Bestimmung nur bei Vorhanden sein eines "in der ehelichen Woh-

'nung zurückbleibenden Ehegatten" anzuwenden ist. 

2. Bei der Ermittlung des Nettoeinkommens (§ 149 Abs.3) des unterhaltsberech

tigen Ehegatten, welcher kein eigenes Einkommen bezieht, wären gemäß 

§ 151 zu berücksichtigende Beträge heranzuziehen. Dies bedeutet, daß selbst 
-. 

bei einer Nettopension von S 20.000,-- des in einem Heim (Anstalt) unterge-

brachten Pensionisten kein Anspruchsübergang auf den Träger der Sozialhilfe 

stattfinden kann, da der Unterhaltsanspruch des Ehegatten gemäß § 151 

Abs.1 lit.a nur S 5.000,-- beträgt (Richtsatz: S 6.500,--). 

Es wird daher vorgeschlagen, § 185 Abs.3 zweiter Satz wie folgt zu 

formulieren: 

"Der vom Anspruchsübergang erfaßte Betrag vermindert sich in dem 

Maß, als der dem unterhaltsberechtigten Angehörigen verbleibende Teil der Pen

sion zuzüglich seines sonstigen Nettoeinkommens den jeweils geltenden Richt

satz gemäß § 150 Abs.1 lit.a bb nicht erreicht." 

18_ Novello zurn GSVG, StellungllahmEl dus HiillPlvudh",d"" dUI USIOrrOlclll::.I;!i,:1I SIlLlälv(JISII:!iuIlJlIUslraUor 
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Zu Art. I Z.31 (§ 199 Abs.2 GSVG - Amtsantritt des Versicherungsvertreters): 

Es wird auf die Stellungnahme des Hauptverbandes zu Art. V Z.11 

(§ 422 ASVG) der 50. Novelle zum ASVG verwiesen. 

18. Novelle zum GSVG, Slelllln~lIallllle du:, HdllfJlv()!"i1l1d()~; du! osterrelctilschull SO.,.I<1IvUfslclluflllluslfauur 
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Im Zuge der Begutachtung der 18. Novelle zum GSVG sollte noch folgender 

Novellierungsvorschlag aufgenommen werden: 

Zu § 41 Abs.1 GSVG - Ausdehnung der Frist für die Rückzahlung 

ungebührlich entrichteter Beiträge von drei auf fünf Jahre 

Die Frist für die Rückforderung ungebührlich geleisteter Beiträge sollte 

von derzeit drei auf fünf Jahre ausgedehnt werden, um die sich für die Versi

cherten immer wieder ergebenden Härten auszuschalten bzw. zu mildern. In der 

Praxis treten immer wieder Fälle auf, in denen ungebührliche Beitragsleistungen 

vorkommen, die mehr als 3 Jahre zurückliegen und in denen es dem Versiche

rungsträger aufgrund der derzeitigen Gesetzeslage nicht möglich ist, zum Teil be

trächtliche Beitragsmehrzahlungen zu refundieren. 

Das Zustandekommen solch ungebührlicher Beitragszahlungen ist auf 

zwei Ursachen zurückzuführen: Einerseits auf den oftmals relativ spät zutage tre

tenden Umstand, daß die als selbständige Erwerbseinkünfte veranlagten Einkünf

te des Versicherten auch Einkünfte aus Einkommensquellen beinhalten, die 

außerhalb des Bereiches der versicherungspflichtigen Erwerbstätigkeit liegen und 

daher nachträglich aus der Beitragsgrundlage ausgeschieden werden müssen 

(zumal nach der einschlägigen Judikatur des VwGH die Formalversicherungsre

gelung insoweit nicht zum Tragen kommen kann), und andererseits darauf, daß 

für einen Versicherten, der bislang in der Krankenversicherung nach dem GSVG 

als versicherungspflichtig gehalten wurde, neben dieser (vermeintlichen) Kran

kenversicherungspflicht auch eine anderweitige Pflichtkrankenversicherung be

standen hat, die für die Krankenversicherung nach dem GSVG einen Ausnahme

grund darstellt (vor allem gemäß § 4 Abs.2 Z.3 oder Z.4 GSVG), wobei entspre

chend einem Erlaß des Bundesministeriums für soziale Verwaltung' vom 1, Au

gust 1983 wegen Bestehens dieser anderweitigen Krankenversicherungspflicht 

gleichfalls in der Krankenversicherung nach dem GSVG keine Formalversiche

rung' feststellbar ist. Für die Versicherten ist es unverständlich, daß der Versiche

rungsträger verfallene Pensionsbeiträge einbehält, aber leistungsrechtlich keine 

Abgeltung hiefür vornimmt. 

18. Novelle zum GSVG, SlellurlYllalullo (JU:. H tllplvWI',IIHh:'. du' O:-.;ll"ru,t:lIISdlull SOLktlvt:rsu:lul/IIli(!';llitU'" 
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Außerdem wäre durch eine Ausdehnung auf 5 Jahre ein entsprechen· 

des Korrelat zu der dem Versicherungsträger gesetzlich zugestandenen Berechti· 

gung geschaffen, rückständige Beiträge nach Maßgabe der sozialversicherungs

rechtlichen Verjährungsbestimmungen bis zu 5 Jahren rückwirkend hereinzubrin

gen. 

Im Sinne eines Gleichklanges sollten auch 

§ 69 Abs.1 ASVG und 

§ 40 Abs.1 BSVG 

entsprechend novelliert werden. 

18. Novelle zum GSVG, SIelhJllYlldhll10 du,; t·blJr!IVullkJllJu~. Jel o:s18rrelctIlSt;tlerl SULlälv01:SldIUllJII!J:;1r.1~JUI 
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Novellierungsvorschlag ZU § 14 Abs.2 FSVG -Alterspension: 

Korrektur des Sozialrechts-Änderungsgesetzes 1991 

Es wird seitens der Sozialversicherungsanstalt der gewerblichen Wirt

schaft. dringend ersucht, den im § 14 Abs.2 FSVG verwendeten Ausdruck "Die 

Voraussetzungen nach Abs.1 entfallen" durch den Ausdruck "Die Vorausset

zung der Einstellung der selbständigen Erwerbstätigkeit im Sinne des Abs.1 

entfällt" zu ersetzen. 

Begründung: 

Durch die Einleitungsworte des § 14 Abs.1 FSVG ("Neben den Vor

aussetzungen des § 130 Abs.1 GSVG ist weitere Voraussetzung für den An

spruch auf Alterspension ... ") sollte jedenfalls sichergestellt werden, daß auch die 

nach dem FSVG Pensionsversicherten von der "erweiterten Stichtagsvorausset

zung des § 130 Abs.1 Z.2 GSVG (" Karenzhalbjahr" ) betroffen sind, wobei aber 

die "Voraussetzungen des § 130 Abs.1 GSVG" selbstredend auch die Vorausset

zung des Erfordernisses des Nichtbestandesirgendeiner Pensionsversicherungs

pflicht am Pensionsstichtag gemäß § 130 Abs.1 Z.1 GSVG mitumfaßt. Anderer

seits entfallen nach der Regelung des § 14 Abs.2 FSVG "die Voraussetzungen 

nach (§ 14) Abs.1" bei einem freiberuflich tätigen Arzt unter den weiteren im § 14 

Abs.2 FSVG angeführten Voraussetzungen. Die Wortinterpretation des § 14 Abs.2 

FSVG in seiner derzeitigen Fassung würde nun aber zur Folge haben, daß gege

benenfalls auch die Anspruchsvoraussetzung des § 130 Abs.1 Z.1 GSVG entfal

len würde, was keinesfalls beabsichtigt war (vgl. hiezu § 14 Abs.2 Z.2 und Abs.3 

FSVG der Stammfassung). 

Die Sozialversicherungsanstalt der gewerblichen Wirtschaft ersucht 

zwecks KlarsteIlung, § 14 Abs.2 FSVG in der vorgeschlagenen Fassung noch in 

den derzeit zur BegutaChtung befindlichen Entwurf aufzunehmen. 

18. Novelle zum GSVG, SlellunYllahmc l1e:; Hd"ptverlläll(je~ der oslerrelclilschen SOLldlvurtill:hüIIlIIUtilr,1U'" 
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